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Entscheidung des BSG zum Persönlichen Budget vom 30.11.2011,  

Az.. -B 11 AL 7/10 R - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der 11. Senat des BSG hatte zu entscheiden, inwieweit dem geistig behinderten Kläger im 
Rahmen eines persönlichen Budgets eine Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben auch 
ohne Anbindung an eine WfbM zu gewähren ist. Die Beklagte Bundesagentur hatte das abge-
lehnt. 

Laut dem jetzt vorliegenden Terminbericht hat das BSG die Sache an das Landessozialge-
richt u. a. wegen Nichtbeachtung der Regelung des §  14 SGB IX zurückverwiesen.  

Zugleich gibt der erkennende Senat den Hinweis, dass das LSG bei seiner erneuten Ent-
scheidung zu berücksichtigen habe, das vorgesehene Leistungen in einer WfbM nicht allein 
mit der Begründung verweigert werden können, dass es bei der konkret gewählten Einrich-
tung an der Durchführung eines Anerkennungsverfahrens nach Maßgabe des SGB IX fehle. 

In seiner Pressemitteilung vom 30.11.2011 geht der Behindertenbeauftragte der Bundesregie-
rung davon aus, dass aufgrund dieser Entscheidung Menschen mit Behinderungen zukünftig 
damit rechnen dürfen, Werkstattleistungen ohne Anbindung an eine WfbM in Anspruch neh-
men können.  

Meines Erachtens lässt der kurze Terminbericht in Verbindung mit der Terminvorschau derar-
tig weitgehende Schlussfolgerungen nicht zu.  
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Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Es bleibt die schriftliche Entscheidung des BSG abzuwarten. Hierüber werde ich Sie rechtzei-
tig informieren. 

Die genannte Pressemitteilung des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, sowie den 
Terminbericht und die Terminvorschau des BSG habe ich als Anlage zu ihrer Kenntnis beige-
fügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Matthias Krömer 


